Auszug aus: Protokoll des Grossen Rates Nr. 71 vom 14. Februar 2024
1. Kantonsbiurgerrechtsgesuche (20/EB 14/624)
Eintreten

Prasident: Die Liste der Gesuche und den Bericht der Justizkommission haben Sie vor-
gangig erhalten. Mit Rucksicht auf die Gaste, die Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller
fur das Kantonsbirgerrecht, wird der Kommissionsbericht wie utblich vollstandig verle-
sen.

Das Wort zum Eintreten hat der Prasident der Justizkommission, Kantonsrat lwan Wust.

Kommissionpréasident Wist, EDU: Der Grosse Rat ist gemass § 40 Abs. 5 der Kantons-
verfassung befugt, das Kantonsbirgerrecht zu verleihen. Das Verfahren richtet sich nach
den Bestimmungen des Gesetzes uber das Kantons- und Gemeindebirgerrecht (RB
141.1). Die Gesuche um die Erteilung des Kantonsbirgerrechts werden von der Justiz-
kommission zuhanden des Grossen Rates vorberaten (8 63 Abs. 1 Ziff. 5 der Geschafts-
ordnung des Grossen Rates).

Die heute dem Grossen Rat vorliegenden Kantonsburgerrechtsgesuche hat die Justiz-
kommission an der Sitzung vom 8. Januar 2024 vorberaten, nachdem die entsprechen-
den Gesuchsunterlagen in den vier Subkommissionen eingehend tberpruft worden sind.
Bei der Behandlung der Kantonsbirgerrechtsgesuche standen der Justizkommission
Philipp Molls, Chef des Amtes flir Handelsregister und Zivilstandswesen, und der juristi-
sche Mitarbeiter Kreshnik Selami, Abteilungsleiter Burgerrecht, fur die Beantwortung von
Fragen zur Verfigung. Herzlichen Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Am-
tes fur die gute Vorbereitung. Die Justizkommission beantragt einstimmig, auf die Vorla-
ge einzutreten.

Diskussion — nicht benutzt.

Eintreten ist unbestritten und somit beschlossen.

Detailberatung

Kommissionprasident Wist, EDU: Es liegen 91 Antrage vor, die sich aus einem Kan-
tonsblrgerrechtsgesuch eines Schweizer Blrgers sowie 90 Kantonsbirgerrechtsgesu-
chen auslandischer Bewerberinnen und Bewerber zusammensetzen. Es sind 22 Bewer-
berinnen und Bewerber, welche die Einblrgerung zusammen mit der Ehepartnerin oder
dem Ehepartner beantragen. Ebenfalls zur Einbirgerung vorgeschlagen sind insgesamt
23 Tochter und 23 Séhne schweizerischer und ausléandischer Eltern. Sie sind in den Ge-
suchen ihrer Eltern miteinbezogen. Insgesamt bewerben sich somit eine Schweizer Per-
son sowie 158 auslandische Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller um das thurgauische
Kantonsbirgerrecht.
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Die vorliegende Liste beinhaltet weitere Angaben wie Name, Beruf, Staatszugehdrigkeit
und Alter der Bewerberinnen und Bewerber und deren Ehepartner. Die Berufsbezeich-
nung entspricht in der Regel der Tatigkeit, welche die Gesuchstellenden zum Zeitpunkt
der Gesuchseinreichung ausgetiibt haben. Anderungen, soweit sie bekannt gegeben
wurden, sind nachgefinhrt.

Die Justizkommission hat die Gesuche auf Ubereinstimmung mit den gesetzlichen
Grundlagen gepruft und festgestellt, dass die Voraussetzungen fur die Einblrgerungen
erfullt sind. Die Justizkommission Uberprift insbesondere, ob sich seit der Erteilung des
Gemeindeburgerrechts wesentliche Fakten verandert haben.

Drei Gesuche wurden zurlckgestellt. Ein Bewerber wird zum Gesprach mit der Justiz-
kommission eingeladen. Von zwei Bewerbern werden noch zusatzliche Informationen
schriftlich eingeholt.

Ein Gesuch wurde aufgrund eines Vergehens mit Bewé&hrungsfrist vom Amt zur Weiter-
bearbeitung von der Liste genommen.

Ein Gesuch aus den bisherigen Pendenzen wurde auf die Liste gesetzt.

Aufgrund eines Antrages aus einer Fraktion wurden vier weitere Gesuche, alle zum
Thema Lebensmittelpunkt und Integration, von der Liste genommen. Die Bewerberin und
die Bewerber werden von der Justizkommission an die néachste Justizkommissionssit-
zung eingeladen.

Fur samtliche auf der Liste aufgefihrten Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller liegt die
eidgendssische Einburgerungsbewilligung vor. Die Wohngemeinden haben allen Einbir-
gerungswilligen das jeweilige Gemeindebirgerrecht, welches Voraussetzung fur den Er-
werb des Kantonsburgerrechts ist, verliehen. Das Gemeindebirgerrecht wird jedoch erst
wirksam, wenn auch das Kantonsburgerrecht erteilt worden ist.

Die Justizkommission empfiehlt IThnen einstimmig mit 11 Ja-Stimmen, das Kantonsbur-
gerrechtsgesuch eines Schweizers zu genehmigen. Die 90 Gesuche von Auslanderinnen
und Auslandern werden mit 10 Ja-Stimmen bei 1 Enthaltung zur Annahme empfohlen.
Diskussion — nicht benutzt.

Beschlussfassung

Dem Gesuch Nr. 1 wird mit 117:0 Stimmen zugestimmt.
Den Gesuchen Nrn. 2 bis 91 wird mit 98:7 Stimmen bei 12 Enthaltungen zugestimmt.

Prasident: Ich gratuliere lhnen im Namen des Grossen Rates und des Regierungsrates
zu lhrem heute erlangten Birgerrecht. Nutzen Sie es in konstruktiver Weise und
engagieren Sie sich in Ihrer Wohngemeinde. Unsere Demokratie ist kein Selbstlaufer
und alles andere als selbstverstandlich. Sie braucht motivierte Staatsbirgerinnen und
Staatsbiirger, die sich mit Uberzeugung und Birgersinn fur das Gemeinwohl einsetzen.
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Zur Feier lhrer Einblrgerung sind Sie nun zum Empfang im Gasthaus "Zum Trauben"
eingeladen. Die Mitglieder der Justizkommission werden Sie zum Apéro begleiten. Wir
winschen Ihnen einen schénen Tag.



	1. Kantonsbürgerrechtsgesuche (20/EB 14/624)

